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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Frischenschlager und Kollegen vom 14.3.1991, 

106 JJ 

Zl. 706/J-NR/91, betreffend "eines möglichen 

Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz durch 

Diskriminierung bestimmter Regionen innerhalb des 

einheitlichen Wirtschaftsgebietes österreich" 

Im Allgemeinen: 

Die Formulierung, daß "es wohl nur als ein krasser Verstoß 

gegen den Gleicheitsgrundsatz betrachtet werden kann, wenn 

einzig und allein Pinzgauer Frächter durch ein Nachtfahr­

verbot auf der Lofererstraße B 312 getroffen werden, weswegen 

dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im 

Wege der mittelbaren Bundesverwaltung zukommt, die Landes­

regierung zur Aufhebung des Verbots zu zwingen", trifft nicht 

zu. 

Bei den für die B 312 erlassenen Verkehrsbeschränkungen han­

delt es sich um Verkehrsmaßnahmen, die aufgrund des § 43 StVO 

1960 von der Landesbehörde des Bundeslandes Tirol erlassen 

wurden. 

Bei Angelegenheiten der StVO steht gemäß Art. 11 B-VG dem 

Bund die Gesetzgebung, dem Land jedoch die Vollziehung zu. 

Sohin werden Straßenpolizeiangelegenheiten nicht in mittel­

barer Bundesverwaltung vollzogen und es steht dem Bundes­

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr folglich auch 

kein Weisungsrecht zu. 
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Zu Frage 1: 

"Sind Sie bereit für sämtliche Schwerfahrzeuge umweltrelevan­
te Einschränkungen, wie insbesondere rigorose Höchstgrenzen 
für Lärm und Schadstoffemmissionen anstelle von regional ein­
seitig diskriminierenden Verboten zu erlassen? 
a. Wenn ja, wann? 
b. Wenn nein, warum nicht?" 

Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß ich bemüht 

bin, den jeweiligen Stand der Technik zum frühest machbaren 

Zeitpunkt einzuführen; dies zeigten gerade die zuletzt einge­

führten Regelungen über Lärm und Abgase. Im § 1d der Kraft­

fahrgesetz-Durchführungsverordnung - KDV, in der Fassung 

BGBI.Nr. 72/1991, wurden die entsprechenden Bestimmungen für 

Abgase und im § 8 der KDV, in der Fassung BGBI.Nr. 451/1989, 

für den Lärm erlassen. Wie bereits in der Vorbemerkung aus­

geführt, werden diese österreichweit für jedes Kraftfahrzeug 

geltenden Anforderungen keinesfalls anstelle von regional, 

z.B. für bestimmte Straßenzüge, geltenden Landesverordnungen 

erlassen. 

Zu Frage 2: 

"Sind Sie bereit, Transitkontingente so festzusetzen, daß die 
einseitige und undifferenzierte Diskriminierung eines 
regionalen Wirtschaftszweiges verhindert wird? 
a. Wenn nein, warum nicht?" 

Transitkontingente werden aufgrund des § 7a des Güterbeförde­

rungsgesetzes nach den bestehenden bilateralen Abkommen fest­

gelegt. Dabei wird auch auf regionale Besonderheiten Bedacht 

genommen, sodaß die Transitkontingente zu keiner undifferen­

zierten Diskriminierung ei.nes regionalen Wirtschaftszweiges 

führen. Der Verkehr über das Kleine Deutsche Eck (B 312) ist 

aufgrund von Grenzabkonunen zwischen Österreich und Deutsch­

land über den erleichterten Binnenverkehrkontingentfrei. Die 

von der Tiroler Landesbehörde erlassene Verordnung betrifft 

nur den Verkehr in den Nachtstunden, während der LKW-Verkehr 

bei Tag keinen besonderen Beschränkungen unterliegt. 
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Es scheint vielmehr der Auffassung der unterzeichneten Abge­

ordneten zu entsprechen, daß die entsprechende Verordnung der 

Tiroler Landesregierung einen regionalen Wirtschaftszweig 

diskriminiert. Dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr kommt jedoch - wie bereits oben ausgeführt - hin­

sichtlich dieser Verordnung kein Weisungsrecht oder andere 

Handhabe zu. 

Wien, ar 1c . Mai 1991 

Der Bln~esminister 
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